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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich der Versuchstierverbrauch in der Forschung im nationalen Vergleich 
in den letzten Jahren entwickelt hat;

2.		welche	Maßnahmen	die	Landesregierung	ergriffen	hat,	um	die	Zahl	der	Tiere	
in	 Tierversuchen	 und	 deren	Belastungen	 erheblich	 zu	 reduzieren,	mithin	 das	
im	Tierschutzgesetz	verankerten	3-R-Prinzip	konsequent	umzusetzen,	das	zur	
Vermeidung, Verringerung und Verbesserung anhält;

3.		welche	Rolle	dabei	die	vom	Bundesministerium	für	Bildung	und	Forschung	zu	
Beginn	des	Jahres	2022	gestartete	Vernetzungsinitiative	„Bundesnetzwerk	3R“	
spielt;

4.		inwieweit	dieses	Netzwerk	als	Plattform	für	die	3R-Methodenforschung	funk-
tional	mit	dem	„3R-Netzwerk	Baden-Württemberg“	verknüpft	werden	konnte;

5.		welche	 einschlägigen	 Forschungsaktivitäten	 zur	 Reduktion	 des	 Versuchstier-
verbrauchs	an	den	Hochschulen	in	Baden-Württemberg	bestehen;

6.		welche	 einschlägigen	 Forschungsaktivitäten	 an	 nicht-hochschulischen	 For-
schungseinrichtungen im Land bestehen;

7.		inwieweit	 diese	 Aktivitäten	 von	 landesseitiger,	 nationaler	 und	 europäischer	
Förderung	profitieren	können;

Antrag
des Abg. Dennis Birnstock u. a. FDP/DVP

und
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Maßnahmen des Landes zur Reduktion des Versuchstierver-
brauchs
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	 8.		inwiefern	es	durch	die	Aktivitäten	der	Landesregierung	gelungen	 ist,	gezielt	
Wissenschaftlerinnen	und	Wissenschaftler	 anzuwerben,	 die	 an	 der	Entwick-
lung	von	Ersatz-	und	Ergänzungsmethoden	zum	Tierversuch	arbeiten;

 9.		inwieweit	 ihr	Probleme	in	der	Umsetzung	oder	Anwendungspraxis	der	2020	
neu	 geschaffenen	 Regelungen	 des	 §	 30a	 Landeshochschulgesetz	 zum	 Tier-
schutz in der Lehre bekannt sind;

10.		welchen	 Einfluss	 sie	 dem	 Genehmigungsvorbehalt	 für	 Tierversuche	 in	 der	
Forschung	auf	die	Zielsetzung	des	3R-Prinzips	beimisst;

11.		welche	Möglichkeiten	sie	erkennt,	um	die	Zahl	der	gezüchteten,	aber	letztlich	
doch	 nicht	 für	 die	 Forschung	 verwendeten	 und	 größtenteils	 getöteten	 Ver-
suchstiere zu reduzieren;

12.		welche	statistischen	Eckdaten	aus	den	Genehmigungsverfahren	im	Land	sys-
tematisch	erhoben	und	verarbeitet	werden	(etwa	die	Zahl	der	Anträge,	die	Ab-
lehnungsquote,	der	Verwendungszweck	und	der	Schweregrad	der	beantragten	
Tierversuche);

13.		welche	 Erkenntnisse	 das	Wissenschaftsministerium	 aus	 retrospektiven	 Eva-
luierungen dieser Kennzahlen seit 2020 erlangt hat;

14.	inwieweit	dem	Ministerium	dabei	Komplikationen	bekannt	geworden	sind;

15.		wie	sie	die	Interessen	der	Forschung	gewahrt	sieht,	die	auf	Tierversuche	(auch	
weiterhin,	 etwa	mangels	praktizierbarer	Alternativen)	angewiesen	 ist,	 insbe-
sondere	mit	Blick	auf	die	biomedizinische	Forschung.

18.1.2023

Birnstock,	Dr.	Timm	Kern,	Brauer,	Haußmann,	Bonath,	Fischer,	
Haag,	Hoher,	Dr.	Jung,	Karrais,	Trauschel	FDP/DVP

Beg r ü n d u n g

Um	 das	 im	 Tierschutz	 verankerte	 3R-Prinzip	 (Replacement,	 Reduction,	 Refine	
im	Sinne	von	Vermeidung,	Verringerung	und	Verbesserung	von	Tierversuchen)	
mit	Leben	zu	füllen,	bedarf	es	insbesondere	einer	starken	Forschung	und	stabilen	
Vernetzung	derselben.	Zudem	muss	auf	Basis	der	verfügbaren	Daten	aus	den	Ge-
nehmigungsverfahren	für	Tierversuche	evaluiert	werden,	wie	die	Anforderungen	
des	Tierschutzes,	der	Fortschritt	der	Refine-,	Reduce-	und	Replace-Maßnahmen	
und	die	Belange	der	Tierversuche	nachfragenden	Unternehmen	und	Forschungs-
einrichtungen vereint werden können. Daher soll dieser Antrag klären, wie sich 
die einschlägigen Aktivitäten der Landesregierung auswirken.
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S t e l l u n g n a hme

Mit	Schreiben	vom	13.	Februar	2023	Nr.	MWK33-0141.5-27/4/3	nimmt	das	Mi-
nisterium	für	Wissenschaft,	Forschung	und	Kunst	im	Einvernehmen	mit	dem	Mi-
nisterium	für	Ernährung,	Ländlichen	Raum	und	Verbraucherschutz	zu	dem	An-
trag	wie	folgt	Stellung:

Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten,

1.  wie sich der Versuchstierverbrauch in der Forschung im nationalen Vergleich 
in den letzten Jahren entwickelt hat;

Die	Zahl	der	verwendeten	Versuchstiere	wird	 jährlich	 im	Rahmen	der	EU-Ver-
suchstierstatistik	erfasst.	Seit	dem	Jahr	2021	(für	das	Berichtsjahr	2020)	werden	
die	Tierversuchszahlen	vom	Bundesinstitut	für	Risikobewertung	(BfR)	veröffent-
licht.	Auf	 der	Homepage	 des	BfR	 können	 ausführliche	 Informationen	 zur	Ver-
wendung	von	Versuchstieren	 in	den	 Jahren	2020	und	2021	 sowie	eine	Aufstel-
lung	der	Versuchstierzahlen	aufgeschlüsselt	nach	Bundesländern	und	der	Bundes-
wehr	abgerufen	werden	(siehe	Anlage).	Bis	2019	war	das	Bundesministeriums	für	
Ernährung	und	Landwirtschaft	für	die	Veröffentlichung	der	Daten	zuständig.	

Die	Anzahl	 der	 Tierversuche	 in	 einem	Meldejahr	 unterliegt	 projektspezifischen	
Fluktuationen, die von Jahr zu Jahr zu leichten Abweichungen bei der Anzahl 
eingesetzter	Tiere	führen.	Insgesamt	zeichnet	sich	in	den	letzten	Jahren	ein	zuletzt	
leichter	Abwärtstrend	bei	den	Versuchstierzahlen	ab.	Ob	dieser	Trend	auf	die	ver-
mehrte	 und	 erfolgreiche	 Anwendung	 geeigneter	 Alternativmethoden	 zurückzu-
führen	ist,	wird	sich	in	den	kommenden	Jahren	zeigen.	

Tabelle	1:		Übersicht	über	die	Gesamtzahl	der	wissenschaftlich	verwendeten	Ver-
suchstiere	sowie	der	zu	wissenschaftlichen	Zwecken	oder	aus	weiteren	
Gründen	getöteten	Tiere	in	den	Jahren	2020	und	2021:

1) Tierversuche	gem.	§	7	Abs.	2	TierSchG
2)  Tiere,	 die	 getötet	 wurden,	 ausschließlich	 um	 Organe	 oder	 Gewebe	 zu	 wissenschaftlichen	 
Zwecken	zu	verwenden	(gem.	§	4	Abs.	3	TierSchG)

3)  Tiere,	 die	 für	 wissenschaftliche	 Zwecke	 gezüchtet	 und	 getötet	 wurden,	 aber	 nicht	 für	 solche	
Zwecke	verwendet	wurden	(gem.	§	1	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1a.	VersTierMeldV).	Die	Anzahl	dieser	
Tiere	wurde	im	Berichtsjahr	2021	erstmals	im	Rahmen	der	jährlichen	Versuchstiermeldung	er-
fasst.
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2.		welche	Maßnahmen	die	Landesregierung	ergriffen	hat,	um	die	Zahl	der	Tiere	
in	Tierversuchen	und	deren	Belastungen	erheblich	zu	reduzieren,	mithin	das	im	
Tierschutzgesetz	 verankerte	3-R-Prinzip	 konsequent	umzusetzen,	 das	 zur	Ver-
meidung, Verringerung und Verbesserung anhält;

Im	 Sinne	 des	 Tierschutzes	wie	 auch	mit	 Blick	 auf	 die	Qualität	 der	 Ergebnisse	
ist	 die	 biomedizinische	 Forschung	 kontinuierlich	 darum	 bemüht,	 Tierversuche	
möglichst	zu	vermeiden,	zu	verringern	oder	zu	verbessern	(3R-Prinzip:	Replace,	 
Reduce,	 Refine;	 Russell	 and	 Burch	 1959).	Mit	 dem	 Ziel	 der	 nachhaltigen	 und	
sichtbaren	 Verankerung	 des	 3R-Prinzips	 in	 der	 baden-württembergischen	 For-
schungslandschaft	unterstützt	das	Ministerium	für	Wissenschaft,	Forschung	und	
Kunst	seit	2020/2021	im	Rahmen	der	Förderaktivität	3R-Netzwerk	Baden-Würt-
temberg	den	Auf-	beziehungsweise	Ausbau	von	fünf	3R-Zentren	 in	Heidelberg,	
Konstanz,	Stuttgart	und	Tübingen:

•	 	3R-Zentrum	Rhein-Neckar	(Universität	Heidelberg,	ZI	Mannheim):	Aus-	und	
Weiterbildung	3R,	Aktivitäten	im	Bereich	Open	Science	und	Refinement	

•	 	Interdisziplinäres	 Zentrum	 zur	 Erforschung	 der	 Darmgesundheit	 (Universität	
Heidelberg):	Entwicklung	und	Anwendung	von	3D-Organoiden

•	 	Center	 for	Alternatives	 to	Animal	Testing	 in	Europe	 (Universität	Konstanz):	
Aktivitäten	 im	Bereich	 In-vitro	Toxikologie	 sowie	Zulassung/Akzeptanz	 von	
Alternativmethoden

•	 	3R-US	Netzwerk	Ex-vivo	Tumorgewebe-Plattform	als	Ersatz	für	Tierversuche	
(Universität	Stuttgart,	Robert-Bosch-Krankenhaus):	Entwicklung	und	Anwen-
dung	von	3D-Tumormodelle	sowie	von	Methoden	der	Modellierung	und	Simu-
lation

•	 	3R-Center	 für	 In-vitro-Modelle	und	Tierversuchsalternativen	(Universität	Tü-
bingen,	NMI	Reutlingen):	 Entwicklung	 und	Anwendung	 von	Organ-on-Chip	
Systemen,	Aus-	und	Weiterbildung	3R

Ergänzt	werden	die	Zentren	durch	weitere	Einzelprojekte	im	Bereich	Forschung	
sowie	Aus-	 und	Weiterbildung,	 über	die	 auch	die	Standorte	Freiburg,	Ulm	und	
Reutlingen	am	Netzwerk	beteiligt	sind.	Insgesamt	stellt	das	Wissenschaftsminis-
terium	dafür	in	den	Jahren	2020	bis	2025	3,8	Mio.	€	zur	Verfügung,	die	beteilig-
ten	Hochschulen	steuern	weitere	 rund	3	Mio.	€	bei.	 Im	Sommer	2023	wird	das	
3R-Netzwerk	 zwischenevaluiert.	Auf	Grundlage	 der	 Ergebnisse	 dieser	 Evaluie-
rung	durch	externe	Expertinnen	und	Experten	sollen	die	Zentren,	die	sich	erfolg-
reich etabliert haben, verstetigt werden.

Darüber	 hinaus	 fördert	 das	 Ministerium	 für	 Ernährung,	 Ländlichen	 Raum	 und	
Verbraucherschutz	jährlich	Forschungsarbeiten	zur	Entwicklung	von	Ersatz-	und	
Ergänzungsmethoden.	 Zudem	 wird	 zweijährlich	 ein	 mit	 25.000	 Euro	 dotierter	
Forschungspreis	 für	herausragende	Arbeiten	 im	Bereich	der	Ersatz-	und	Ergän-
zungsmethoden ausgeschrieben.

3.		welche	Rolle	dabei	die	vom	Bundesministerium	für	Bildung	und	Forschung	zu	
Beginn	des	Jahres	2022	gestartete	Vernetzungsinitiative	„Bundesnetzwerk	3R“	
spielt;

4.		inwieweit	dieses	Netzwerk	als	Plattform	 für	die	3R-Methodenforschung	 funk-
tional	mit	dem	„3R-Netzwerk	Baden-Württemberg“	verknüpft	werden	konnte;

Die Fragen 3 und 4 werden gemeinsam beantwortet.

Das	 Bundesministerium	 für	 Bildung	 und	 Forschung	 (BMBF)	 verfolgt	 mit	 der	
Gründung	 und	 dem	 Aufbau	 des	 Bundesnetzwerks	 3R	 das	 Ziel,	 den	 inter-	 und	
transdisziplinären	Austausch	 sowie	 die	 Vernetzung	 zwischen	Wissenschaft,	 In-
dustrie,	Verwaltung	und	Interessenverbänden	zu	stärken.	Das	Bundesnetzwerk	3R	
initiiert	dazu	unter	anderem	Netzwerkveranstaltungen	und	möchte	zukünftig	eine	
digitale	Plattform	zur	weiteren	Vernetzung	schaffen	sowie	bestehende	Veranstal-
tungs-	und	Schulungsangebote	bündeln.	
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Das	vom	Land	seit	2020/2021	geförderte	3R-Netzwerk	BW	war	das	erste	Netz-
werk	seiner	Art	in	Deutschland.	Die	Geschäftsstelle	des	3R-Center	Tübingen,	die	
koordinierende	 Aufgaben	 im	 baden-württembergischen	 Netzwerk	 übernommen	
hat,	 war	 beim	Anfang	 2022	 ins	 Leben	 gerufene	 Bundesnetzwerk	 3R	 und	 auch	
beim	kürzlich	gegründeten	3R-Kompetenznetzwerk	in	Nordrhein-Westfalen	von	
Beginn	 an	 beratend	 eingebunden.	Außerdem	bringt	 sich	 die	Geschäftsstelle	 bei	
der	Vorbereitung	des	Launch	der	Plattform	des	Bundesnetzwerks	3R,	geplant	für	
das	Frühjahr	2023,	durch	die	Generierung	von	Informationsmaterial	und	der	Ge-
staltung	von	Inhalten	ein.	Die	Mitglieder	des	3R-Netzwerk	BW	nehmen	darüber	
hinaus	regelmäßig	an	den	angebotenen	Veranstaltungen	des	Bundesnetzwerk	3R	
teil	und	vernetzen	sich	so	auch	über	die	Landesgrenzen	hinaus.	

5.  welche einschlägigen Forschungsaktivitäten zur Reduktion des Versuchstier-
verbrauchs	an	den	Hochschulen	in	Baden-Württemberg	bestehen;

6.  welche einschlägigen Forschungsaktivitäten an nicht-hochschulischen For-
schungseinrichtungen im Land bestehen;

7.  inwieweit diese Aktivitäten von landesseitiger, nationaler und europäischer 
Förderung	profitieren	können;	

Die Fragen 5, 6 und 7 werden gemeinsam beantwortet. 

Baden-Württemberg	ist	ein	wichtiger	Standort	der	biomedizinischen	Forschung	
und	daher	auch	bei	der	Entwicklung	von	Ersatz-	und	Ergänzungsmethoden	be-
sonders	 aktiv.	 So	 werden	 beispielsweise	 Wissenschaftlerinnen	 und	 Wissen-
schaftler	aus	Baden-Württemberg	 regelmäßig	und	überdurchschnittlich	oft	mit	
dem	Ursula	M.	Händel-Tierschutzpreis	der	Deutschen	Forschungsgemeinschaft,	
dem	wichtigsten	wissenschaftlichen	Tierschutzpreis	in	Deutschland,	ausgezeichnet	
(unter	anderem:	2022:	Dr.	Melzer,	Universität	Ulm;	2020:	Prof.	Hartung	und	Prof.	
Leist,	Universität	Konstanz;	2018:	Dr.	Noori,	Max-Planck-Institut	für	biologische	 
Kybernetik	Tübingen;	2014:	Prof.	Korff,	Universität	Heidelberg).	

Anschauliche	Beispiele	 für	 die	Aktivitäten	der	 baden-württembergischen	Hoch-
schulen	und	Forschungseinrichtungen	in	diesem	Bereich	finden	sich	außerdem	im	
oben	genannten	3R-Netzwerk	BW.	

Vor	allem	im	Bereich	der	Grundlagenforschung	werden	Ersatz-	und	Ergänzungs-
methoden	 zum	Tierversuch	 aber	 in	 der	Regel	 anhand	 konkreter	 Forschungsfra-
gen	 entwickelt,	 sodass	 Forschungsaktivitäten	 in	 diesem	 Bereich	 nicht	 immer	
beispielsweise	 anhand	 des	 Projekttitels	 als	 solche	 sichtbar	 sind.	 Dem	Wissen-
schaftsministerium	 liegt	 entsprechend	 keine	 abschließende	Übersicht	 zu	 den	 an	
den	baden-württembergischen	Hochschulen	und	Forschungseinrichtungen	durch-
geführten	Forschungsaktivitäten	 in	diesem	Bereich	und	deren	Finanzierung	vor.	
Zur	Frage	der	Landesförderung	wird	auf	die	Antwort	auf	Frage	2	verwiesen.	

8.  inwiefern es durch die Aktivitäten der Landesregierung gelungen ist, gezielt 
Wissenschaftlerinnen	und	Wissenschaftler	anzuwerben,	die	an	der	Entwicklung	
von	Ersatz-	und	Ergänzungsmethoden	zum	Tierversuch	arbeiten;

Die	 Förderung	 des	 3R-Center	Tübingen	 im	 3R-Netzwerk	BW	 (siehe	 oben)	 be-
inhaltet	auch	die	Bereitstellung	einer	zusätzlichen	W3-Professur.	So	konnte	2020	
die	 deutschlandweit	 erste	 Professur	 für	Organ-on-a-Chip	 Systeme	 etabliert	 und	
der	damalige	Stelleninhaber	der	Juniorprofessur	für	Experimentelle	Regenerative	
Medizin,	 der	 im	 Jahr	 2016	 von	 der	University	 of	California	 in	Berkeley,	USA	
nach	Baden-Württemberg	kam,	dauerhaft	im	Land	gehalten	werden.

Im	Zusammenhang	mit	der	geplanten	Verstetigung	positiv	evaluierter	Vorhaben	
aus	 dem	 3R-Netzwerk	 ab	 dem	 Jahr	 2025	 werden	 voraussichtlich	 weitere	 neue	
Dauerstellen	im	3R-Bereich	an	den	beteiligten	Universitäten	geschaffen	werden.
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9.  inwieweit ihr Probleme in der Umsetzung oder Anwendungspraxis der 2020 
neu	geschaffenen	Regelungen	des	§	30a	Landeshochschulgesetz	zum	Tierschutz	
in der Lehre bekannt sind;

Dem	Ministerium	 für	Wissenschaft,	 Forschung	und	Kunst	 sind	 keine	Probleme	
in	der	Umsetzung	oder	der	Anwendungspraxis	des	§	30a	Landeshochschulgesetz	
bekannt.

10.		welchen	 Einfluss	 sie	 dem	 Genehmigungsvorbehalt	 für	 Tierversuche	 in	 der	
Forschung	auf	die	Zielsetzung	des	3R-Prinzips	beimisst;

Tierversuche	unterliegen	strengen	Regelungen	bezüglich	der	zulässigen	Zwecke	
und	der	Voraussetzungen	für	jedes	einzelne	Projekt.	Im	Antrag	sind	u.	a.	die	Ver-
fahren,	die	verwendeten	Tiere,	 die	voraussichtliche	Belastung	und	der	Verbleib	
der	Tiere	 anzugeben	 und	 die	Unerlässlichkeit	 sowie	 die	 ethische	Vertretbarkeit	
wissenschaftlich	begründet	darzulegen.	Die	zuständige	Behörde	prüft	 jeden	An-
trag	im	Einzelfall	und	legt	alle	genehmigungspflichtigen	Anträge	der	Kommission	
nach	§	15	Abs.	1	Satz	2	TierSchG	vor.	Bestimmte	Projekte	unterliegen	zusätzlich	
einer	rückblickenden	Bewertung	nach	§	35	TierSchVersV.	In	den	Einrichtungen	
achten	ein	Tierschutzbeauftragter	sowie	ein	Tierschutzausschuss	auf	die	Einhal-
tung der tierschutzrechtlichen Vorgaben. Die Einrichtungen unterliegen zudem 
der	Aufsicht	 durch	 die	 zuständige	Behörde	 gemäß	 §	 16	Abs.	 1	 TierSchG.	Das	
Bundesinstitut	 für	 Risikobewertung	 nimmt	 die	 Aufgaben	 des	 Nationalen	 Aus-
schusses	wahr	und	berät	die	Genehmigungsbehörden	bezüglich	Alternativmetho-
den	 zum	Tierversuch	 (§§	 45	 und	 46	TierSchVersV).	Die	Landesregierung	geht	
davon	aus,	dass	damit	eine	ausreichende	Grundlage	für	die	Begrenzung	der	Be-
lastung	von	Tieren	im	Sinne	des	3R-Prinzips	gegeben	ist.

11.		welche	Möglichkeiten	 sie	 erkennt,	 um	 die	 Zahl	 der	 gezüchteten,	 aber	 letzt-
lich	doch	nicht	für	die	Forschung	verwendeten	und	größtenteils	getöteten	Ver-
suchstiere zu reduzieren;

Betroffen	 sind	 hier	 insbesondere	Tiere,	 die	 bei	 der	Zucht	 genetisch	 veränderter	
Tierlinien	entstehen,	 jedoch	nicht	die	gewünschten	Veränderungen	besitzen	und	
daher	nicht	in	Versuchen	verwendet	werden	können.	Ebenfalls	werden	Versuchs-
tiere	erfasst,	die	beispielsweise	für	das	Hygienemonitoring	von	Zuchtkolonien	ge-
tötet	wurden	und	Tiere,	die	aus	anderen	Gründen	nicht	wissenschaftlich	verwen-
det	werden	konnten,	beispielsweise	aufgrund	ihres	Alters	oder	ihres	Geschlechts.	

Allgemein	bedarf	es	einer	guten,	gezielten	Planung	der	Zucht	und	der	Tierbestände,	
um	 den	Anfall	 überzähliger	 Tiere	weitest	möglich	 zu	 vermeiden.	Versuchstier-
halter	und	-züchter	haben	alle	verhältnismäßigen	Mittel	zu	ergreifen,	um	die	Er-
zeugung	solcher	„überzähligen“	Tiere	zu	verhindern.	

Amtliche	Kontrollen	im	Rahmen	der	tierschutzrechtlichen	Überwachung	der	Ver-
suchstierhaltungen	und	der	Durchführung	von	Tierversuchen	erfolgen	in	Baden-
Württemberg	durch	die	zuständigen	Unteren	Verwaltungsbehörden.	 Im	Rahmen	
des	Qualitätsmanagementsystems	hat	das	Ministerium	für	Ernährung,	Ländlichen	
Raum	und	Verbraucherschutz	aktuell	die	Verfahrensanweisung	„Amtliche	Kon-
trollen	von	Versuchstierhaltungen	und	Tierversuchen“	erlassen.	Die	zuständigen	
Überwachungsbehörden	werden	darin	auch	auf	die	Prüfung	des	Vorhandenseins	
geeigneter	Verfahren	zur	Vermeidung	des	Anfalls	überzähliger	Tiere	verwiesen.	

Nach	einer	Änderung	der	Versuchsstiermeldeverordnung	wird	die	Zahl	der	Tiere,	
die	für	wissenschaftliche	Zwecke	gezüchtet,	jedoch	nicht	eingesetzt	wurden,	sta-
tistisch	erfasst	und	durch	das	Bundesinstitut	 für	Risikobewertung	veröffentlicht,	
erstmals	 in	 der	 Berichtserstattung	 für	 das	 Jahr	 2021.	 Die	 Landesregierung	 hat	
der	Veröffentlichung	dieser	Zahlen	für	Baden-Württemberg	zugestimmt,	mit	dem	
Ziel	die	Transparenz	im	Bereich	Tierversuche	proaktiv	zu	stärken.
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12.		welche	statistischen	Eckdaten	aus	den	Genehmigungsverfahren	im	Land	sys-
tematisch	erhoben	und	verarbeitet	werden	(etwa	die	Zahl	der	Anträge,	die	Ab-
lehnungsquote,	der	Verwendungszweck	und	der	Schweregrad	der	beantragten	
Tierversuche);

13.		welche	 Erkenntnisse	 das	 Wissenschaftsministerium	 aus	 retrospektiven	 Eva-
luierungen dieser Kennzahlen seit 2020 erlangt hat;

14. inwieweit dem Ministerium dabei Komplikationen bekannt geworden sind;

Die Fragen 12, 13 und 14 werden gemeinsam beantwortet.

Die	 EU-Versuchstierrichtlinie	 2010/63/EU	 sowie	 der	 Durchführungsbeschluss	
(EU)	2020/569	geben	die	Erfassung	von	Daten	zur	Verwendung	von	Versuchs-
tieren	vor.	Rechtliche	Grundlage	für	diese	Erfassung	in	Deutschland	ist	die	Ver-
suchstiermeldeverordnung	(VersTierMeldV).

Die	Verwendung	von	Tieren	zu	wissenschaftlichen	Zwecken	wird	jährlich	statis-
tisch	erfasst.	Wer	Tierversuche	durchführt,	Tiere	nach	§	4	Abs.	3	TierSchG	für	
wissenschaftliche	Zwecke	tötet	oder	Tiere	tötet,	die	für	wissenschaftliche	Zwecke	
gezüchtet	 aber	 nicht	 verwendet	wurden,	muss	 dies	 der	 zuständigen	Behörde	 zu	
melden	(§	1	Abs.	1	i.	V.	m.	Abs.	2	VersTierMeldV).	Die	Meldung	umfasst	ver-
schiedene	 Angaben	 wie	 Art,	 Herkunft	 und	 Zahl	 der	 verwendeten	 Tiere	 sowie	
Zweck	und	Art	der	Verwendung.	Außerdem	ist	für	jeden	Tierversuch	der	tatsäch-
liche	Schweregrad	nach	Artikel	15	Abs.	1	der	Richtlinie	2010/63/EU	anzugeben.	
Die	zuständigen	Behörden	der	Länder	übermitteln	die	überprüften	Meldungen	an	
das	Bundesinstitut	für	Risikobewertung.	Dieses	prüft	die	Daten	aus	den	Ländern,	
führt	diese	zusammen	und	berichtet	gemäß	den	EU-rechtlichen	Vorgaben	an	die	
Europäische	Kommission	(Artikel	54	Abs.	2	der	Richtlinie	2010/63/EU).

Darüber	hinaus	werden	gemäß	Artikel	54	Abs.	1	der	Richtlinie	2010/63/EU	alle	
fünf	Jahre	zusätzliche	Daten	erhoben	und	an	die	Europäische	Kommission	über-
mittelt.	Die	nächste	Fünf-Jahres-Meldung	an	die	Europäische	Kommission	wird	
2023	erfolgen	und	umfasst	die	Daten	von	2022.

Dabei	werden	 in	Deutschland	 über	 die	Vorgaben	 der	 EU-Versuchstierrichtlinie	
2010/63/EU	hinaus	 jährlich	Tiere	 erfasst,	 die	 für	wissenschaftliche	Zwecke	 ge-
tötet	werden,	ohne	dass	an	ihnen	zuvor	Eingriffe	oder	Behandlungen	vorgenom-
men	wurden,	beispielsweise	um	Organe	oder	Zellmaterial	dieser	Tiere	zu	wissen-
schaftlichen	Zwecken	zu	verwenden.	Seit	dem	Berichtsjahr	2021	werden	zudem	
jährlich	Tiere	erfasst,	die	für	Tierversuche	oder	für	die	wissenschaftliche	Verwen-
dung	ihrer	Organe	oder	Gewebe	gezüchtet	wurden,	aber	nicht	für	solche	Zwecke	
eingesetzt	und	getötet	wurden.	Auf	die	Antwort	zu	Frage	1	wird	verwiesen.	

Diese	 statistischen	 Erfassungen	werden	 auf	 Ebene	 der	 Länder,	 des	 Bundes	 so-
wie	 der	 EU-Kommission	 bewertet.	 Feststellungen	 im	 Rahmen	 der	 Erhebungen	
werden	auf	Landesebene	im	Einzelnen	durch	die	zuständigen	Genehmigungsbe-
hörden,	in	Baden-Württemberg	die	Regierungspräsidien,	bewertet	sowie	ggf.	not-
wendige	Maßnahmen	ergriffen.

Zu	 jedem	Genehmigungsantrag	 ist	weiter	eine	anonymisierte	Projektzusammen-
fassung	zu	erstellen,	für	schwer	belastende	Versuche	und	alle	Projekte	mit	Ver-
wendung	von	Affen	erfolgt	auch	eine	rückblickende	Bewertung	durch	die	Behör-
de.	Die	 Projektzusammenfassungen	 sind	 öffentlich	 zugänglich	 unter	 folgendem	
Link: www.animaltestinfo.de

Dem	Ministerium	für	Ernährung,	Ländlichen	Raum	und	Verbraucherschutz	liegen	
aktuell	 keine	 Informationen	 zu	Komplikationen	 in	Verbindung	mit	 der	Erhebung	
statistischer	Eckdaten	aus	den	Genehmigungsverfahren	und	deren	Evaluierung	vor.

Ziel	des	Koalitionsvertrages	der	17.	Landesregierung	zur	Stärkung	des	Tierschut-
zes	 bei	 Tierversuchen	 ist	 unter	 anderem,	 in	 den	Genehmigungsverfahren	 retro-
spektive	Evaluierungen	systematischer	zu	nutzen,	insbesondere	um	Komplikatio-
nen	besser	zu	erfassen.
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15.		wie	 sie	 die	 Interessen	 der	 Forschung	 gewahrt	 sieht,	 die	 auf	 Tierversuche	
(auch	weiterhin,	 etwa	mangels	 praktizierbarer	Alternativen)	 angewiesen	 ist,	
insbesondere mit Blick auf die biomedizinische Forschung.

Die Landesregierung ist sich bewusst, dass, obwohl bereits heute viele Fragestel-
lungen durch den Einsatz von Alternativmethoden beantwortet werden können, 
auf	den	Einsatz	von	Tieren	für	wissenschaftliche	Zwecke	aktuell	nicht	verzichtet	
werden kann. 

Das	Tierschutzgesetz	und	die	Tierschutz-Versuchstierverordnung	machen	strikte	
Vorgaben	für	Tierversuche.	Sie	legen	beispielsweise	fest,	für	welche	Zwecke	sie	
erfolgen	dürfen.	Bei	der	Entscheidung	über	eine	Genehmigung	muss	insbesonde-
re	 immer	geprüft	werden,	ob	der	verfolgte	Zweck	nicht	durch	andere	Methoden	
oder	Verfahren	erreicht	werden	kann.	

Die	Entscheidung	über	die	Genehmigungsfähigkeit	jedes	Antrags	erfolgt	als	Ein-
zelfallentscheidung	auf	Grundlage	des	geltenden	Rechts.	Dabei	werden	die	Un-
erlässlichkeit	 und	 die	 ethische	 Vertretbarkeit	 der	 vorgesehenen	 Eingriffe	 unter	
Beteiligung	der	Ethikkommission	nach	§	15	Abs.	1	Satz	2	des	Tierschutzgeset-
zes	 geprüft.	Damit	wird	 nach	Einschätzung	 der	Landesregierung	 der	 notwendi-
gen	Abwägung	im	Einzelfall	zwischen	Tierschutz	und	dem	Forschungsinteresse	
Rechnung	getragen.

Olschowski
Ministerin	für	Wissenschaft,
Forschung und Kunst
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